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Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) und (2) BauGB

1. Mindestbreite der Baugrundstücke gemäß § 9 (1) Nr. 3 BauGB

1.1 Die Mindestbreite der Baugrundstücke beträgt in den WA-Gebieten min. 16,00 m,

2. Anzahl der Wohnungen gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB

2.1 In den WA -Gebieten sind höchstens 2 Wohnungen in einem Wohngebäude zulässig.

3. Lärmschutzvorkehrungen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

3.1 Bei Neubaumaßnahmen oder wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude sind innerhalb der durch 
Baugrenzen gekennzeichneten Felder zur Sicherstellung der ausreichenden Wohn- und Arbeitsruhe für die 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) 
zur Soester Straße mit LPB IV und nach Westen und Osten mit LPB IV zugewandten Seiten die in
der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Schalldämmmaße einzuhalten:

Das resultierende Schalldämmmaß wird in der Regel durch den Einbau von Fenstern mit der 
entsprechenden Schallschutzklasse (bewertetes Schaldämmmaß gem. VDI-Richtlinie 2719, Tafel 3)
erreicht. Bei der Anordnung von Lüftungseinrichtungen oder Rollladenkästen ist deren Schalldämmmaß 
bei der Berechnung des resultierenden Schalldämmaßes R´w,res zu berücksichtigen. Die erforderlichen 
Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und -größe im Baugenehmigungsverfahren 
auf Basis der DIN 4109 vom November 1989 nachzuweisen. Dabei sind auch die Korrekturwerte nach Tabelle 
8 der DIN 4109 zu beachten.
Schafräume sind zusätzlich mit Schallschutzdämmlüfternn auszustatten.

4. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem § 9 (1) 
Nr. 20  und Nr. 25 BauGB

4.1Südlich der Soester Straße sind innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzten Fläche heimische und 
standortgerechte Gehölze zu pflanzen. 
Je 250qm ist ein heimischer, großkroniger Laubbaum (wie z.B. Stieleiche, 
Rotbuche, Esche gem. Liste nach Burrichter, Münster 1973 - Potentielle natürliche Vegetation der Westf. Bucht) 
Stammumfang mind. 12 cm, gemessen in 1m Höhe und je 50 qm 5 Sträucher, 
mind. 80 cm hoch zu pflanzen. 
Die Bepflanzung ist fachgerecht durchzuführen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust entsprechend zu ersetzen.

5. Führung von Leitungen gemäß § 9 (1) Nr. 13 und §9 (3) BauGB
 
5.1 Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen sind 
unterirdisch zu verlegen.

6. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 (1) und (4) BauONRW

6.1 Dächer 
Die in den Baugebieten angegebenen Planzeichen über Dachformen (SD = Satteldach, Dachneigungen (z.B. 35°-45°) 
sind Bestandteil dieser Satzung. Die Dächer von baulich zusammenhängenden Gebäuden 
dürfen nur mit einer einheitlichen Dachneigung errichtet werden. Die Dachflächen baulich zusammenhängender Gebäude 
sind in Farbe und Material einheitlich auszuführen.

Hinweis
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte 
Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder dem Westf. 
Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel. 02761-1261+/ 93750 - Fax 02761-2466) 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).

Kampfmittel
Das Vorhandensein von Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges kann nicht ausgeschlossen werden. Luftbildauswertungen 
aus dem Zweiten Weltkrieg können bei der Stadt Hamm, Vermessungs- und Katasteramt, Gustav-Heinemann-Straße 10, 
59065 Hamm, eingesehen werden. Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche 
Verfärbungen hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
staatliche 
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg oder das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz 
(Tel. 02381 / 903-340, 02381 / 903-341 oder 02381 / 903-0) ist zu verständigen.

Hinweis:
Die folgenden Normen und Richtlinien, auf die in der textlichen
Festsetzung Nr.3 Bezug genommen wird, sind beim 
Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen:
1. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 11.1989
2. VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern, Ausgabe 08.1987
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